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 Vorwort

Am 26. November 1976 verurteilte das Kreisgericht Fürstenwalde den promi-
nenten Regimekritiker Robert Havemann zu der berühmt-berüchtigten Aufent-
haltsbeschränkung. Die Fernsehaufnahmen des v on der St aatssicherheit mas-
siv abgeriegelten Grundstücks in G rünheide bei  Berl in gingen um die Welt.
Seitdem lebte H avemann m it seiner F amilie gleichsam  in der Verbannung,
während sein Freund Wolf Biermann, zehn Tage zuv or während einer Kon-
zertreise ausgebürgert, nicht mehr in die DDR zurückkehren durfte. Die Staats-
macht triumphierte. D och w as als Machtdem onstration gedacht w ar, erwies
sich al s ei n P yrrhussieg. Es fol gte der Exodus zahl reicher K ünstler in  d ie
Bundesrepublik und eine neue kulturpolitische Eiszeit. 1979 wurde Havemann
von demselben Gericht wegen angeblicher Verstöße gegen das Devisengesetz
zu einer G eldstrafe v on 10.000 Mark v erurteilt. I n beiden Verfahren führte
die Staatssicherheit die Regie: Sie sind ein Lehrstück politischer Justiz.

Im Januar 1990 regten Richter und Staatsanwälte des Kreises Fürstenwalde
in einem Schreiben an den P räsidenten des O bersten Gerichts der D DR die
Kassation des Urteils von 1976 an. Sie waren der Meinung, daß die damalige
Entscheidung auf ei ner fal schen Auffassung der Si cherheitsdoktrin und An-
wendung der Gesetze beruht habe. Noch vor dem Beitritt der DDR zur Bundes-
republik stellte der damalige amtierende Generalstaatsanwalt Seidel im Sep-
tember einen förmlichen Kassationsantrag und führte zur Begründung an, daß
in beiden gegen Havemann gerichteten Verfahren in schwerwiegender Weise
gegen geltendes Recht der DDR verstoßen worden sei und sie der Verfolgung
eines politisch Andersdenkenden gedient hätten. Die Urteile des Kreisgerichts
Fürstenwalde vom 26. N ovember 1976 und 20. J uni 1979 sow ie die jeweili-
gen Verwerfungsbeschlüsse des Bezirksgerichts Frankfurt (Oder) wurden am
3. Juli 1991 durch Beschluß des Bezirksgerichts Potsdam aufgehoben. Damit
war Robert Havemann postum rehabilitiert.

1993 l eitete di e Staatsanwaltschaft N euruppin, di e im Land Brandenburg
zuständige Schw erpunktabteilung f ür B ezirkskriminalität und DDR-Justiz-
unrecht, ein Ermittlungsverfahren gegen die dam als beteiligten Staatsanwälte
und Richter w egen Recht sbeugung ei n. D er P rozeß v or dem  L andgericht
Frankfurt (Oder) begann im Juli 1995 und m ußte im Januar 1996 neu aufge-
rollt werden, da ein Schöffe sich in unzulässiger Weise über den vermutlichen
Ausgang des Verfahrens geäußert hatte. Am 30. Sept ember 1997 v erkündete
die 3. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Joachim Dönitz schließ-
lich das Urteil. Der Freispruch aller sieben Angeklagten, dem mehrere Versu-
che zur Ei nstellung des V erfahrens v orausgegangen w aren, w urde i n der
Presse durchwegs kritisch kommentiert und insbesondere von den Opfern der
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SED-Diktatur al s w eiterer Bel eg für das Schei tern des Recht sstaats bei  der
justitiellen Aufarbeitung des SE D-Unrechts gewertet. D ie Staatsanwaltschaft
hat gegen das U rteil, sow eit es den F reispruch v on v ier H auptakteuren
betrifft, Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, über die noch nicht ent-
schieden ist. Das Verfahren w ird also noch w eiterhin Rechtsgeschichte
schreiben und selbst zum  G egenstand juristischer und zeitgeschichtlicher
Analysen werden.

Der l angwierige P rozeß h at in  ein er außerordentlich b reiten B eweisauf-
nahme unter H eranziehung mehrerer Gutachter allerdings auch gezeigt, wel-
chen Bei trag di e J ustiz zur A ufhellung und Rekonst ruktion der Vergangen-
heit leisten kann oder doch k önnte. H ierin lieg t der eigentliche Gewinn des
Verfahrens, auch wenn das U rteil di e Erw artung ei ner gerecht en S ühne f ür
begangenes U nrecht ni cht erf üllt h aben m ag. A ls E rgebnis d er Beweisauf-
nahme zw eifelte das G ericht ni cht daran, da ß die beiden Gerichtsverfahren
gegen Robert Havemann 1976/77 und 1979 von der Staatssicherheit akribisch
im voraus geplant und der genaue Ablauf bis hin zum Urteilsspruch zuvor auf
zentraler Ebene „abgestimmt“ worden ist. Jedoch – und das ist der springende
Punkt – sei der Nachweis nicht erbracht w orden, daß die Angeklagten, fünf
Richter und zw ei Staatsanwälte, d amals d ie R olle d er G erichtsverfahren im
Gesamtkomplex der vom M fS gest euerten V erfolgung H avemanns erkannt
und daß sie wissentlich Weisungen justizfremder Stellen befolgt oder sich mit
ihnen abgestimmt hätten. Auch sei es ni cht bewiesen, daß sie mit ihren Ent-
scheidungen überhaupt nicht der Verwirklichung der G erechtigkeit im Sinne
von Artikel 86 der D DR-Verfassung dienen wollten. Soweit einige prozessu-
ale und materiell-rechtliche Entscheidungen auch nach dam aligem Verständ-
nis nicht den DDR-Gesetzen entsprochen haben, fehl e es doch am  V orsatz
zur falschen R echtsanwendung. O ffensichtlich willk ürliche Ent scheidungen,
die allein der V erfolgung eines politischen G egners dienten und als schwer-
wiegende Verletzung der Menschenrechte zu bewerten wären, vermochte das
Gericht ent gegen der A nklage und dem  Schl ußplädoyer der St aatsanwalt-
schaft, vertreten durch Staatsanwalt Christian Jacoby, nicht zu erkennen.

Die diffizile Materie der justitiellen A hndung sy stembedingten Unrechts
nach dem Fall totalitärer Diktaturen, die Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs und des Bundesv erfassungsgerichts wie der Verlauf einzelner Strafver-
fahren, so auch di eser P rozeß, bieten Stoff genug f ür juristische Grundsatz-
diskussionen, publ izistische K ontroversen wie für b ittere R eflexionen au s
Sicht der Opfer.

Die v orliegende A rbeit m it um fangreichem Dokumentenanhang verfolgt
ein anderes Ziel. Sie ist kei n Bei trag zur j uristischen D iskussion, sondern
versteht sich  als ein e F allanalyse zu r politischen Justiz im SED-Staat. Als
Zeithistoriker, der als G utachter für das V erhältnis von S taatssicherheit u nd
Justiz in  d er D DR d em V erfahren b eigezogen war,  g ilt mein Interesse vor
allem den Strukturen, Steuerungsmechanismen und Verfahrensabläufen, kurz:
dem Zusammenspiel von Staatssicherheit und J ustiz bei  der V erfolgung des
politischen G egners. Für di e hi storische D arstellung gen ügt di e möglichst
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genaue Nachzeichnung des t atsächlich Geschehenen, die Frage persönlicher
Verstrickung und Schuld berührt hingegen eine andere Ebene. F ür das mora-
lische Urteil kann ein Tatbestand, das Handeln oder Unterlassen einer Hand-
lung Unrecht bedeuten, ohne da ß deshalb auch eine persönlich zuordenbare,
individuell zu verantwortende Schuld im engen strafrechtlichen Sinne festste-
hen müßte. Darüber zu befinden ist Aufgabe der Justiz, die in einem Rechts-
staat st rikten V erfahrensregeln unt erworfen i st und angesichts der schwer-
wiegenden strafrech tlichen S anktionen im Zweifelsfall f ür den Angeklagten
zu entscheiden hat. A uf diese D ifferenz zw ischen historischer Erkenntnis,
moralischem Urteil und strafrechtlicher Schuld sei hier nachdr ücklich hinge-
wiesen.

Die U rteile in den G erichtsverfahren gegen ehemalige Staatsanwälte u nd
Richter der DDR mögen in dem einen oder anderen Fall juristisch anfechtbar
sein, doch muß m an si ch der engen G renzen bew ußt sein , d ie sp eziell im
Straftatbestand der Rechtsbeugung gesetzt sind. Maßstab kann in diesen Ver-
fahren nicht das G erechtigkeitsempfinden der O pfer sein, sondern ausschl ieß-
lich die damalige Rechtslage und Rechtsanwendung, wobei das bedrückende
Spannungsverhältnis zu den Normen einer freiheitlich-demokratischen Rechts-
ordnung durch di e Recht sprechung der oberst en Bundesgerichte ausgelegt
wird. D as St rafrecht i st aufgrund des R ückwirkungsverbots kei n scharfes
Schwert zur Ahndung massenhaften systembedingten Unrechts. Belangt wer-
den können im wesentlichen nur einzelne Exzesse, n icht jedoch die struktu-
relle I ndienstnahme ein er willf ährigen Justiz und di e hem mungslose I nstru-
mentalisierung des Rechts für den (partei)politischen Machterhalt.

Hierbei zeigt sich erneut, daß sich politisches und moralisches Unrecht mit
den Mitteln des S trafrechts zu meist n icht fassen  l äßt, da das Strafv erfahren
nur einen eng begrenzten Ausschnitt zum Gegenstand hat, nämlich di e per-
sönliche Schuld einzelner. Die Aufarbeitung systembedingten Unrechts kann
deshalb nicht allein an die J ustiz delegiert werden. Sie ist auch eine gesell-
schaftliche A ufgabe. D ie A ufklärung des U nrechts wie die R ehabilitierung
der Opfer erfordern die öffentliche Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur
und ihren Erfüllungsgehilfen im Richtergewande. Zu überlegen wäre freilich
auch, ob der äußerst rest riktiv ausgel egte G rundsatz des R ückwirkungsver-
bots (und das sogenannt e Richterprivileg) nach der Erfahrung von zwei tota-
litären Diktaturen nicht einer grundlegenden Weiterentwicklung bedarf. Denn
er schützt in diesen Verfahren ja nicht im klassisch-liberalen Sinne den ein-
zelnen Bürger vor staatlicher Willkür, sondern das H errschaftspersonal der
Diktatur.

Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Rolle der Staatssicherheit im
Justizwesen der D DR w ar di e Beauft ragung des V erfassers al s G utachter
durch das L andgericht F rankfurt (O der). Wei tere G utachten zur Funktions-
weise und politischen E inbindung der DDR-Justiz erstatteten die P rofessoren
Herwig R oggemann und H ubert R ottleuthner (beide F U B erlin). D ie F all-
studie basiert in den Recherchen auf Teil II des Gutachtens, sie ist mit diesem
jedoch nicht identisch. Die vorliegende Arbeit stellt eine erheblich überarbeitete
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Fassung dar, di e teils gekürzt, teils um einige neuere Erkennt nisse ergänzt
und spezi ell i n den res ümierenden Abschnitten neu g eschrieben wu rde. S ie
enthält auch jene Teile des Gutachtens, die nicht zum Gegenstand des Prozes-
ses gemacht worden sind. Nicht aufgenommen sind hingegen die aktenkund-
lichen A usführungen zur Best immung der sogenannt en „unfirmierten“ Do -
kumente, die im Gutachten fast vierzig Seiten ausmachten.

Die i m D okumentenanhang abgedruckt en Maßnahme- und Z ersetzungs-
pläne des MfS wurden mit freundl icher Z ustimmung v on K atja H avemann
aufgenommen. H erzlich danken m öchte ich auch F rank J oestel, der m ich
nicht nur bei der Recherche tatkr äftig unterstützt hat. Mein Dank gilt weiter-
hin Elke Nowojski und Christine Ebert von der Außenstelle Frankfurt (Oder)
des Bundesbeauftragten für ihr Engagement bei der Sichtung unerschlossener
Archivbestände und – last not least – vielen Kollegen aus der A bteilung Bil-
dung und F orschung für die gute Zusammenarbeit während der l etzten fünf
Jahre.

Dresden, im April 1998 Clemens Vollnhals



11

Vorwort zur 2. Auflage

Das umfangreiche Urteil der 3. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt (Oder)
vom 30. September 1997, das zum Freispruch aller Angeklagten führte, ist dem
interessierten Leser mittlerweile in  ein er von H ubert Rottleuthner herausge-
gebenen D okumentation l eicht zug änglich. Si e ent hält zudem  di e v on i hm
und Herwig Roggemann erstatteten Gutachten zur Funktionsweise und politi-
schen Einbindung der DDR-Justiz.1

Mit Urteil vom 10. Dezember 1998 hob der 5. Strafsenat des Bundesge-
richtshofs d as erstin stanzliche U rteil im  F all Havemann auf, soweit es den
Freispruch von vier Funktionären der DDR-Justiz vom Vorwurf der (teilweise
in Tateinheit mit Freiheitsberaubung) begangenen Rechtsbeugung betraf. Damit
hatten die auf eine Sachr üge gestützten Revisionen der Staatsanw altschaft
Erfolg. Sie richteten sich gegen den Freispruch der Staatsanwältin Heyer und
des Staatsanwalts Pilz sowie der bei den Ri chter H auke und Schm idt. D er
Freispruch von drei Richtern, die als Beisitzer in den von Havemann beantrag-
ten Berufungsverfahren 1977 und 1979 m itgewirkt hatten, ist von der Staats-
anwaltschaft Neuruppin hingegen nicht angefochten worden.

Der Bundesgerichtshof kam in seiner Entscheidung zu dem  Ergebnis, daß
der F reispruch ein er rech tlichen Nachprüfung ni cht st andhalte: „Rechtsfeh-
lerhaft i st di e V erneinung der obj ektiven und subj ektiven V oraussetzungen
der Recht sbeugung i m A ufenthaltsbeschränkungsverfahren [1976], an dem
die Angeklagten P. und Sch. m itgewirkt haben. Recht sfehlerhaft ist auch di e
Verneinung des Recht sbeugungsvorsatzes der A ngeklagten H e., P ., H . und
Sch. im Devisen-Verfahren [1979].“ Der objektive Tatbestand der Rechts-
beugung sei in beiden V erfahren gegen den R egimekritiker Havemann ver-
wirklicht. „Das Devisen-Verfahren war“, so der Bundesgerichtshof, „objektiv
rechtsbeugerisch allein  im  B lick au f ein e willkürliche V erfahrensgestaltung
unter Einfluß des MfS. D as Aufenthaltsbeschränkungsverfahren war darüber
hinaus schon objektiv rechtsbeugerisch.“2 Letzteres sei zwar kein Strafverfah-
ren im eigentlichen Sinne gewesen, stehe aber einem solchen für die zur Ent-
scheidung stehenden Rechtsfragen gleich.

Die Urteile des Kreisgerichts Fürstenwalde und des Bezirksgerichts Frank-
furt (Oder) hätten den Wort laut der entsprechenden Regelung – der §§ 2 und 3
der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkung – o ffensichtlich rech tswidrig

1 Hubert Rottleuthner (Hrsg.): Das Havemann-Verfahren. Das Urteil des Landgerichts Frank-
furt ( Oder) und di e Gut achten der  Sa chverständigen P rof. H.  Roggem ann und P rof. H.
Rottleuthner, Baden-Baden 1999.

2 Entscheidungen des B undesgerichtshofs i n St rafsachen, 4 4. B d., K öln 1999, S . 275–308,
hier  297 f.
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überdehnt. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung komme auch der A rt und Dauer
der Aufenthaltszuweisung Havemanns auf sein Wochenendgrundstück in Grün-
heide Gewicht zu. Ferner sei die G estaltung des gerichtlichen V erfahrens zu
berücksichtigen, „und zwar bereits ohne die Besonderheiten, wie sie sich hier
durch di e Einflußnahme des MfS ergeben hat ten“. I m Ergebni s sei en di e
Menschenrechte Havemanns derart schw erwiegend verletzt worden, daß das
richterliche und staatsanwaltschaftliche V orgehen den objektiven Tatbestand
der Rechtsbeugung erfülle. Der entgegen dem eindeutigen Wortlaut und Sinn
der herangezogenen Verordnung ausgesprochene – zeitlich nicht begrenzte –
Hausarrest stelle eine willkürliche Freiheitsentziehung dar.3

Beide Gerichtsverfahren seien zudem rechtsbeugerisch durch di e konkrete
Form der Einflußnahme. Rechtsbeugung im Sinne von Willkür durch schwere
Menschenrechtsverletzungen könne auch durch die Art und Weise der Durch-
führung von Verfahren begangen werden, „namentlich wenn die Strafverfol-
gung und die Bestrafung überhaupt nicht der Verwirklichung von Gerechtig-
keit (Art. 86 der DDR-Verfassung), sondern der Ausschaltung des politischen
Gegners gedient hat“. Unter Bezugnahme auf frühere Entscheidungen quali-
fizierte der Bundesgerichtshof die sogenannten Drehbuchfälle als V erfahren,
„in denen von vornherein keine justizförmige Ent scheidungsfindung vorlag,
sondern vielmehr das Ergebnis vorgegeben war bis hin zu detaillierten V or-
gaben zum Weg, auf dem – auf scheinbar justizförmige Art und Weise – die-
ses Ergebnis erreicht werden sollte. In solchen Fällen liegt Rechtsbeugung für
denjenigen Justizangehörigen, der ‚Akteur‘ eines sol chen ‚Drehbuchs‘ ist,
auch dann v or, w enn das Ergebnis des Verfahrens für sich  b etrachtet n och
keine willkürliche Rechtsanwendung darstellt.“

Die Gerichtsverfahren gegen H avemann seien Teil einer jahrzehntelangen
und auf v erschiedene Weise praktizierten V erfolgung als politischer Gegner
gewesen. Beide Verfahren seien zwischen den zent ralen Justizorganen einer-
seits sowie dem MfS und der St aatsführung der DDR andererseits umfassend
abgestimmt worden. „Aus der Si chtweise der obersten Organisationsebenen
dienten die Verfahren überhaupt nicht der Verwirklichung von Gerechtigkeit.
Nach den V orstellungen der ‚Drehbuch-Regisseure‘ so llte n icht Recht auf
einen – auch unter Ber ücksichtigung der Besonderhei ten der D DR-Justiz –
justizförmig ermittelten Sachverhalt angewendet werden. Vielmehr sollte nur
dem äußeren Anschein nach Gesetzesanwendung betrieben werden (‚Schein-
justiz‘, vgl. BGHR StGB § 236 D DR-Recht 25). I n Wirklichkeit handelte es
sich seitens der zent ralen J ustizorgane und des MfS um  di e D urchführung
eines ‚Operativen Vorgangs‘ des MfS zur Ausschaltung Havemanns.“4

Des weiteren führte der Bundesgeri chtshof aus, da ß das L andgericht Frank-
furt (Oder) bei der P rüfung der Frage, ob die Angeklagten mit direktem Vor-
satz das Recht  gebeugt hätten, wesentliche P unkte nicht ber ücksichtigt habe.
Es habe nämlich die Besonderheiten des vorliegenden Falles unberücksichtigt

3 Ebenda, S. 299 f.
4 Ebenda, S. 301 f.
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gelassen und sei  deshalb bei  der Bew eiswürdigung zur subj ektiven Tatseite
von ei nem zu engen und dam it unzut reffenden Ma ßstab ausgegangen. Bei
den Drehbuchfällen sei es zur Annahme des Recht sbeugungsvorsatzes nicht
erforderlich, daß die Richter und beteiligten Staatsanw älte die Operativpläne
des MfS und das „Drehbuch“ i n Ei nzelheiten kannt en. Für di e Feststellung
wissentlichen H andelns g enüge das Bew ußtsein, da ß „von oben “ di e Aus-
schaltung des politischen G egners gewollt war und da ß die handelnden Justiz-
organe notwendiger Teil der Umsetzung waren. „Das wissentliche Eingebun-
densein in die A usschaltung eines politischen G egners im Gewande eines
justitiellen Verfahrens [...] ist keine R echtsanwendung und daher gesetzwid-
rig und ei ne Beugung des Recht s.“ Die vom Landgericht Frankfurt (Oder)
festgestellten R ahmenbedingungen legten den Schlu ß nahe, da ß di e mit der
Sache befaßten Richter und St aatsanwälte den eigentlichen Zweck  des Ver-
fahrens – die politische A usschaltung Havemanns – gekannt  haben. D er ge-
samte Verfahrensablauf lasse es nahezu als ausgeschlossen erscheinen, „daß
die A ngeklagten P ., H . und Sch. i m Ergebni s di e ‚Regieanweisungen‘ des
‚Drehbuchs‘ – oftmals bis ins Detail – umgesetzt haben, ohne zu wissen, und
das auch zu w ollen, da ß sie Teil eines rechtsbeugerischen O perativen V or-
gangs w aren“.5 Z udem habe das G ericht w ichtige I ndizien, di e f ür Wissen
und Wollen der G esetzwidrigkeit durch A usschaltung des politischen G eg-
ners sprechen, nur isoliert gewürdigt.

Mit diesen bem erkenswerten Ausführungen, die insbesondere die höchst-
richterliche Rechtsprechung zur Bewertung der sogenannten Drehbuchfälle
konkreter ausgestalten, hob der 5. Strafsenat des Bundesgeri chtshofs unt er
dem Vorsitz von Heinrich Laufhütte das erst instanzliche Urteil auf und v er-
wies das Verfahren zur N euverhandlung an das L andgericht Neuruppin. Als
Termin der Hauptverhandlung ist zwischenzeitlich der 18. Januar 2000 anbe-
raumt worden.

Die vorliegende Veröffentlichung blieb für Verlag und Autor nicht ohne Fol-
gen. Nach ihrem Erscheinen erwirkte der Bundestagsabgeordnete und Vorsit-
zende der P DS-Fraktion D r. Gregor G ysi bei m L andgericht H amburg zw ei
Einstweilige V erfügungen, di e si ch gegen den ni cht aut orisierten Abdruck
seiner damaligen Berufungsschrift im Devisenverfahren 1979 (D ok. 52) sowie
gegen eine Äußerung des A utors zu MfS- Kontakten von G ysi ri chteten. Im
ersten Fall erkannten sowohl das Landgericht Hamburg wie das Hanseatische
Oberlandesgericht im Berufungsverfahren den A bdruck im Rahmen der poli-
tisch-historischen D okumentationsfreiheit für rechtens. 6 I m zweiten  F all en t-
schied das Landgericht Hamburg, nachdem der Autor über seinen Rechtsbei-
stand die Erhebung der K lage zur Hauptsache beantragt hatte, zugunsten von

5 Ebenda, S. 306 f.
6 Urteil der  8 . Zivilkammer des  Landgerichts Hamburg vom 2 .12.1998 (Az. 308 O  360/98)

sowie Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 29.7.1999 (Az. 3
U 4 4/99). Let ztere Ent scheidung i st a bgedruckt i n: Neue J uristische Wochenschrift 1999,
Heft 45, S. 3343–3345.
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Dr. Gysi.7 Au f d ie Du rchführung ei nes Berufungsv erfahrens hat  der Autor
mit Blick auf das unmittelbare Bevorstehen der Nachauflage verzichtet, in der
der beanstandete Satz, der aus Si cht des A utors eine begründete Sachvermu-
tung darstellte, v om Gericht hingegen als Tatsachenbehauptung bewertet wur-
de, gestrichen wurde, da er mit Blick auf den Kontext der Ausführungen ohne-
hin für die Meinungsbildung des Lesers keine selbständig tragende Bedeutung
hatte. A nsonsten i st di e 2. Auflage, abgesehen v on der Besei tigung einiger
Druckfehler und einem Nachtrag in der Anm. 335 unverändert geblieben.

Dresden, im November 1999 Clemens Vollnhals

7 Urteil der 24. Zivilkammer des Landgerichts Hamburg vom 1.10.1999 (Az. 324 O 243/99).
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1. Vom Stalinisten zum Regimekritiker

Der Lebensweg Robert Havemanns ist die Geschichte eines deutschen Kom-
munisten, die in ihren Verirrungen und Brüchen für v iele seiner G eneration
nicht untypisch ist. Sie kämpften in ihrer Jugend für den Sieg des Sozialismus
und litten unter der B arbarei der NS-Diktatur. Der revolutionäre Glaube be-
flügelte nach 1945 den A ufbau der D DR und erl ahmte i n sp äteren J ahren.
An die Stelle welthistorischer Zuversicht und H eilserwartung t raten die Ge-
brechen einer b ürokratischen P arteiherrschaft, deren rai son d' être im  p uren
Machterhalt aufging. V on der G eneration der desillusionierten A ltkommuni-
sten zogen sich die meisten in das P rivatleben zurück, andere gi ngen in den
Westen. Nur wenige vertraten die Ideale ihrer Jugend mit einer so persönli-
chen K onsequenz w ie H avemann, der si ch v om Stalinisten zu einem der
schärfsten Kritiker des SED-Regimes entwickelte.

Robert Havemann, am 11. März 1910 i n München geboren, ent stammte ei-
nem national gesinnten gutbürgerlichen Elternhaus. Die Mutter hatte Malerei
studiert; der Vater, ein  promovierter S tudienrat, so llte später der NSDAP bei-
treten. Der Sohn zog aus der politischen Polarisierung am Ende der Weimarer
Republik eine andere Konsequenz: Er entwickelte sich während des Chemie-
studiums in Berlin zum überzeugten Kommunisten. Nach eigenem Bekunden
war Havemann seit 1932 für die „Abwehr“ der Komintern tätig,8 eines Appa-
rats, in dem  sich nachrichtendienstliche und konspirative Parteiarbeit vereinte.
Nach der Machtübernahme der N ationalsozialisten schl oß er sich der l inks-
sozialistischen Widerstandsgruppe „Neu Beginnen“ an, die als elitäre Kaderor-
ganisation die Spaltung der Arbeiterbewegung überwinden wollte. Im Herbst
1935 wurde der Kreis, zu dem Havemann gehörte, von der Gestapo zerschla-
gen, er selbst entging jedoch der Verhaftung. Als promovierter Chemiker und
begabter Konstrukteur t echnischer Me ßgeräte arb eitete H avemann in  d en fol-
genden Jahren am P harmakologischen I nstitut d er B erliner U niversität und
habilitierte sich im Frühjahr 1943. Z ugleich engagierte er si ch in der Wider-
standsgruppe „Europäische Union“, die unter den ausl ändischen Zwangsarbei-
tern K ader f ür den k ünftigen Wiederaufbau Europas auf sozialistischer
Grundlage heranbilden wollte. A ls politische V ision benannte ein Flugblatt:
„sozialistische Wirtschaft, Freiheit des Individuums und soziale Gerechtigkeit“.9

8 Robert Havemann: Ein deutscher Kommunist. Rückblicke und Perspektiven aus der  Isola-
tion, hrsg. von Manfred Wilke, Hamburg 1978, S. 37 f.

9 Zit. nach Dirk Draheim und Di eter Hoffmann: Kindheit und Jugend – Student und Ant ifa-
schist, in : R obert H avemann. D okumente e ines L ebens, zu sammengestellt und ei ngeleitet
von Dirk Draheim, Hartmut Hec ht, Dieter Hof fmann, Klaus Richter, Ma nfred Wi lke. Mi t
einem Geleitwort von Hartmut Jäckel, Berlin 1991, S. 34 ff.
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Im Sept ember 1943 v erhaftete di e G estapo H avemann und andere Wi der-
ständler. Der Prozeß vor dem berüchtigten Volksgerichtshof unter dem Vor-
sitz Freislers fand am 15. Dezember statt, einen Tag später wurde das Todes-
urteil verkündet. Der Fürsprache einflußreicher Freunde war es zu verdanken,
daß die Vollstreckung immer wieder verschoben wurde, da seine Kenntnisse
für kri egswichtige F orschungen benötigt w ürden. D as K riegsende erl ebte
Havemann dank gl ücklicher U mstände i m Z uchthaus Brandenburg, wo er
auch Erich Honecker kennenlernte. Das Leben im Angesicht des Todes und
die Befreiung durch die Rote Armee im April 1945 waren zwei Erfahrungen,
die seine Persönlichkeit wie sein politisches Denken zutiefst prägten.

Im Juli 1945 ernannte die sowjetische Milit äradministration H avemann
zum P räsidenten der trad itionsreichen K aiser-Wilhelm-Gesellschaft10, um
noch vor dem Einzug der westlichen Alliierten in Berlin vollendete Tatsachen
zu schaffen. D ie statutenwidrige Ernennung wurde von der Göttinger Gene-
ralverwaltung nicht anerkannt, so daß sich sein Wirkungsbereich de facto auf
die B erliner I nstitute beschränkte.11 D ie Bedenken und V orbehalte w aren
nicht nur aus wissenschaftspolitischer und adm inistrativer Sicht berechtigt.
Denn im Januar 1946 l ieß sich Havemann von der sowjetischen Aufklärung
als „Geheimer Informator“ anwerben und wurde, so ein Auskunftsbericht der
sowjetischen Sicherheitsorgane aus dem Jahr 1961, „zur Bearbeitung der ihm
bekannten Amerikaner und Engländer sowie der Trotzkisten von der Organi-
sation ‚Neues Beginnen‘ [sic!] eingesetzt“12. Mit anderen Worten: Er spionierte
für die sowjetische Seite und bespi tzelte auch ehem alige Genossen, die sich
nach 1945 in der Berl iner SPD organisierten und sich dem Zusammenschluß
mit der KPD widersetzten. „Im Herbst 1948“, so der Beri cht, „kamen in der
näheren Umgebung v on H avemann G erüchte auf, da ß er ein sow jetischer
Agent sei.  Die früheren Bekannten von Havemann wurden mißtrauisch, und
das hat die operativen Möglichkeiten des letzteren wesentlich beschränkt.“13

Die Verbindung sei dann bis 1950, dem Jahr seiner fristlosen Entlassung aus
dem Kaiser-Wilhelm-Institut, von d er so wjetischen S eite zeitweilig  u nter-
brochen worden. Nach Erkenntnissen des M fS arbeitete Havemann bis 1952
für den MGB.14

Zu dieser Zeit leitete H avemann bereits das Physikalisch-Chemische Insti-
tut an der H umboldt-Universität. In der Öffentlichkeit engagierte er sich  lei-
denschaftlich für die Politik der SED, sei es als A bgeordneter in der Volks-
kammer (1949–1963 in der F raktion des „Kulturbundes zur dem okratischen
Erneuerung D eutschlands“), al s V orsitzender des Berl iner Friedenskomitees
oder als Prodirektor für Studienangelegenheiten, wo er d ie Parteilinie gegen

10 Heute: Max-Planck-Gesellschaft.
11 Vgl. Di eter Hof fmann: P hysikochemiker und St alinist, i n: Robert Havemann. Dokumente

eines Lebens, Berlin 1991, S. 64 ff.
12 Bericht der sowjetischen Sicherheitsorgane aus dem Jahre 1961 (deutsche Übersetzung mit

Vermerk Mielkes); BStU, ZA, HA IX/11, AS 91/67, Bd. 2, Bl. 91– 99, hier 95.
13 Ebenda, Bl. 97.
14 HA IX/2: Einschätzungsbericht vom 22.5.1968; BStU, ZA, AU 145/90, Bd . 6, Bl. 37–50,

hier 42.
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die Mitglieder der Ev angelischen St udentengemeinde m it durchset zte. A ls
Kommunist, der sei t sei ner J ugend di e konspi rative A rbeit i n der Illegalität
kannte, besaß Havemann auch gegenüber dem ostdeutschen Staatssicherheits-
dienst keine Berührungsängste.

Seit Ende 1953 berichtete er al s „Kontaktperson“ für die damalige Haupt-
abteilung III über Vorgänge aus seinem Institut und der U niversität, wobei er
sich n icht sch eute, p olitisch u nzuverlässige Wi ssenschaftler zu denunzi eren
oder Kollegen aus dem  Westen gezielt auszuhorchen und Tips für mögliche
Anwerbungen zu geben. Z usammenfassend hei ßt es 1955 i n ei ner M fS-
Beurteilung, „daß Prof. Havemann uns in jeder Hinsicht in unserer operativen
Arbeit unterstützt hat und jederzeit bereit war, die ihm gestellten Aufgaben zu
erfüllen“.15 Im Februar 1956 erfolgte die förmliche Verpflichtung, wobei sich
Havemann den D ecknamen „Leitz“ wählte.16 Er arbei tete nun für die Abtei-
lung VI/2, die speziell für die „Absicherung“ der K ernphysik und A tomfor-
schung zuständig war. In ihrem Auftrag sollte Havemann vor allem westdeut-
sche Wi ssenschaftler ausforschen, so etwa die Nobelpreisträger Max Born
und Werner H eisenberg. A b 1962 w urde der G eheime I nformator „Leitz“
wieder von der Hauptabteilung III, der späteren HA XVIII, geführt, zu deren
Aufgabenbereich unt er anderem  di e „Absicherung“ der nat urwissenschaft-
lichen Forschungseinrichtungen in der DDR zählte. Dies gilt es festzu halten,
auch wenn die St aatssicherheit der V erbindung i n ei ner nacht räglichen
Bewertung keinen al lzu großen Nutzen zuschrieb: „Da die Zusammenarbeit
nur geringe Ergebnisse ergab, w urde sie nach längeren Unterbrechungen im
Jahre 1963 beendet.“17

Nach den Ent hüllungen des XX. P arteitages der K PdSU refl ektierte
Havemann seine Position und brach m it dem Stalinismus. „Meine Befreiung
aus dem Zuchthaus, mein Leben, mein Denken – alles verdankte ich der Par-
tei, verdankte ich Stalin. Ich las i m J ahre 1945 das Buch A rthur K oestlers
‚Darkness at  Noon‘. Ein Offizier der U S-Army hat te es m ir geliehen. Alles
Verleumdung, gemeine raffinierte Lügen von Renegaten – das w ar mein Ur-
teil. Bis im Jahre 1956 der XX. Parteitag der KPdSU kam. Unter den Stößen
dieses Erdbebens brach das Bauwerk meines Glaubens zusammen.“18 Gleich-
wohl sollte es noch einige Jahre dauern, bis der Nationalpreisträger (1959) in
einer aufsehenerregenden Vorlesungsreihe an der H umboldt-Universität im
Wintersemester 1963/ 64 den D ogmatismus der parteioffiziellen Auslegung
des Marxi smus-Leninismus öffentlich in  F rage stellte. 19 H avemann w urde
deshalb 1964 aus der SED ausgeschlossen und von der Humboldt-Universität

15 HA III:  Betr. P rof. Dr. phil. Havemann vom 24.1.1955; BStU, ZA, AOP 5469/89, Bd . 1,
Bl. 33–35, h ier 34. D ie I M-Akte (R eg.-Nr. X V 413/56) w urde als Ban d 1 und 2 in den
späteren OV „Leitz“ übernommen.

16 Abt. VI/2: Bericht über Anwerbung des GI „Leitz“ vom 25.2.1956; ebenda, Bl. 44.
17 HA IX/2: Einschätzungsbericht vom 22.5.1968; BStU, ZA, AU 145/90, Bd. 6, Bl. 42.
18 Robert Havemann: „Ja, ich hatte unrecht“ (1965), in: Robert Havemann: Rückantworten an

die Hauptverwaltung „Ewige Wahrheiten“, hrsg. von Hartmut Jäckel, München 1971, S. 61.
19 Robert Havemann: Dialektik ohne Dogm a? Naturwissenschaft und Weltanschauung, Rein-

bek 1964.
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fristlos als Professor und Leiter des Physikalisch-Chemischen Instituts entlas-
sen. Zum Jahresende 1965 fol gte die Ent lassung als Leiter der Arbeitsstelle
für Fotochemie bei der A kademie der Wissenschaften, einige Monate später
wurde Havemann auch al s korrespondi erendes Mi tglied aus der A kademie
der Wissenschaften ausgeschlossen. 20 Dies bedeutete das Ende sei ner beruf-
lichen Existenz als Naturwissenschaftler.

Seit A nfang 1964 v om M fS i m O perativen V organg „Leitz“ (Reg.- Nr.
XV/150/64) al s „Staatsfeind“ erfa ßt, konnt e H avemann sei ne Ansichten
nurmehr i m West en v eröffentlichen, f ür die D DR-Medien w ar er seit-
dem „persona non grat a“. A ls p olitischer P ublizist b evorzugte Havemann
die kl eine F orm: A ufsätze, Z eitungsartikel und v or al lem I nterviews. Das
verstreute Schri fttum w urde v on F reunden, zu nennen sind hier vor allem
Hartmut Jäckel, Andreas W. My tze und Manfred Wilke, v erschiedentlich in
Sammelbänden zusam mengefaßt.21 V orherrschend i st di e di alogische F orm
von Frage und Antwort. Sie ergab si ch nicht nur aus der erzw ungenen Isola-
tion, in der H avemann sei t Ende 1976 l ebte, sondern ent sprach auch m ehr
seinem Naturell. Ei ne st ringente, argum entativ geschl ossene A nalyse und
Kritik d es „real existierenden Sozialism us“ v or der F olie der marxistischen
Theorie oder ei ne fundierte historische Darstellung dieses Irrweges wird der
Leser nicht finden. Havemann rezipierte v ielmehr die Debatten, die seit der
militärischen Niederschlagung des „Prager Frühlings“, der großen Hoffnung
auf ein en S ozialismus m it m enschlichem A ntlitz, in  der westeuropäischen
Linken geführt wurden. Seine volle Sympathie gal t dabei  dem Eurokommu-
nismus der siebziger Jahre, besonders der Entwicklung der kommunistischen
Parteien I taliens und Spaniens. E r kritisierte v ehement die bürokratische
Deformierung des real exististierenden Sozialismus, der in Wahrheit nicht die
Diktatur der A rbeiterklasse, sondern ei ner kleinen Parteiclique darstelle. Das
überholte diktatorische Modell sowjetischer Prägung diskreditiere die V ision
eines humanen, freiheitlichen Sozialismus und stelle somit das größte Hemm-
nis für die Überwindung des Kapitalismus in Westeuropa dar.

Bei aller K ritik am SED-Regime hielt Havemann die DDR jedoch immer
für den besseren deut schen Staat. Seinem Freund Heinz Brandt, der m it ihm
im Zuchthaus gesessen hat te und im Herbst 1958 in die Bundesrepublik flie-
hen m ußte, schri eb er:  „Ich w äre an d einer S telle lieb er in  d er D DR in s
Zuchthaus gegangen als in den Staat der klerikal-faschistischen Restaura-
tion.“22 An dieser Überzeugung hielt Havemann unbeirrt fest, weshalb für ihn
trotz aller Verfolgung eine Übersiedelung in die Bundesrepublik nicht in Frage

20 Vgl. Silvia Müller und B ernd Fl orath ( Hrsg.): Di e Ent lassung. Rob ert Ha vemann und die
Akademie der Wissenschaften 1965/66. Eine Dokumentation, Berlin 1996.

21 Vgl. Robert Havemann: Rückantworten an die Hauptverwaltung „Ewige Wahrheiten“, hrsg.
von Ha rtmut J äckel, M ünchen 1971; R obert H avemann: Be rliner Schriften, hrsg. von
Andreas W . M ytze, Be rlin 1976 (e rweiterte d tv-Ausgabe 1977); R obert H avemann: Ein
deutscher Kommunist. Rückblicke und Perspektiven a us der  Is olation, hr sg. von M anfred
Wilke, Reinbek 1978.

22 Heinz B randt: E in T raum, d er n icht e ntführbar ist. Mein Weg z wischen Os t und W est,
München 1967, S. 284.
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kam. Er fühlte sich auch al s Dissident der D DR, dem „ersten sozialistischen
Staat deut scher N ation“, v erbunden und v erurteilte deshalb auch im  F ami-
lienkreis alle Formen der „Republikflucht“. Havemann, der seit 1974 in dritter
Ehe mit Annedore (genannt Katja) G rafe verheiratet war und m it 63 Jahren
nochmals V ater wu rde, wo llte u m jed en P reis in  d er D DR au sharren. E r
hoffte auf di e Ei nsichtsfähigkeit der herrschenden P artei und stritt f ür di e
demokratische Fortentwicklung des sozi alistischen Experi ments. D azu z ähl-
ten f ür ihn als G rundfreiheiten: 1. die F reiheit der Rede, 2. die F reiheit der
Information, 3. die F reiheit der Wahl  des A ufenthaltsorts und des Arbeits-
platzes und 4. die F reiheit der B ildung von politischen P arteien und Organi-
sationen.23

An anderer St elle schri eb er 1968:  „Entscheidend f ür di e D emokratie i st
die dem okratische K ontrolle der Regi erung v on unt en. D ies bedeutet das
Recht der Opposition, sowohl in der Öffentlichkeit, in Presse, Funk und Fern-
sehen, wie auch im Parlament und den V olksvertretungen, dessen Mitglieder
durch frei e und gehei me Wahl en best immt si nd. D ies bedeut et auch di e
Unabhängigkeit der Richter und di e Einrichtung von V erwaltungsgerichten,
vor denen der Bürger gegen behördliche Willkür Klage erheben kann. Demo-
kratie bedeut et eben, da ß das Regi eren schw erer und das Regiertwerden
leichter gemacht wird.“24 Die Demokratie sollte sich auf der bereits erreichten
Basis der sozialistischen Wirtschafts- und Sozi alordnung entfalten. Die Ver-
staatlichung der P roduktionsmittel galt H avemann als ein großer historischer
Fortschritt, da nur m it der Beseitigung des Kapitalismus auch die Gefahr des
Faschismus überwunden sei . D ie V ision ei nes demokratisch organisier-
ten K ommunismus, der ni cht auf Z wang, sondern auf der freien Selbstein-
sicht der B ürger beruhen so llte, vertrat Havemann seit B eginn der siebziger
Jahre, zunehm end gem einsam m it Wol f Bi ermann agi erend, i n zahl reichen
Stellungnahmen, di e über d ie westlich en Med ien au ch in  die DDR zurück-
wirkten.

Bestimmend für seine politische Überzeugung, an der er bi s in seine letz-
ten Lebensjahre festhielt, war ein doppel ter I rrtum: Zunächst die G ewißheit
des marxistisch-leninistischen D ogmas: „Der Kapitalismus ist in  sein e E nd-
phase eingetreten. Bald wird es für i hn kei ne fri edliche Lösung sei ner P ro-
bleme mehr geben.“ Und korrespondierend dazu die These: Die DDR sei „auf
dem Weg i n die Zukunft, die Sozialismus heißt, der w estdeutschen Bundes-
republik und den anderen westeuropäischen Industriestaaten weit voraus“.25

Havemann blieb bei allem  p arteikritischem R evisionismus, wie eh emalige
Weggefährten kritisch feststellten, in vielem dem zweidimensionalen Denken

23 Vgl. Rob ert Ha vemann: Fr agen Anwor ten Fr agen. Aus  der  Biographie eines deutschen
Marxisten, München 1970, S. 253 f.

24 Robert H avemann m eldet sich  zu  W ort, in : D eutschland Archiv 2 (1968), S. 328–330,
hier 330. Zuerst in der Prager Illustrierten „Svet v Obrazech“ vom 21.5.1968 erschienen.

25 Robert Ha vemann: Zehn Thes en z um 3 0. J ahrestag der  DDR,  i n: Ha rtmut J äckel (Hrsg.):
Ein Marxist in der DDR. Für Robert Havemann, München 1980, S. 196–202, hier Thesen
10 und 9.
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der kommunistischen Orthodoxie verhaftet.26 Hinzu trat seit den späten sieb-
ziger Jahren der visionäre Überschuß einer sozialistisch-ökologisch geprägten
Utopie.27 Politisch sozialisiert in der Spätphase der Weimarer Republik, kannte
er weder die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse d er westlich en
Demokratien aus eigener Anschauung noch rezipierte er die Fundamentalkri-
tik osteuropäischer Dissidenten am totalitären Charakter des K ommunismus.
Sacharow galt ihm beispielsweise als ein „ganz gewöhnlicher Hasser, der die
Position d es am erikanischen I mperalismus v ertrete“.28 H avemann hi ngegen
hoffte bis zuletzt auf die innere R eformfähigkeit des Systems und appellierte
an die bessere E insicht d er H errschenden. E s war d ie I llusion d es D ritten
Weges jenseits von Kapitalismus und kommunistischer Parteidiktatur, die die
Hoffnung auf einen demokratisch erneuerten Sozialismus in der D DR beflü-
gelte. Andererseits war es gerade der unerschütterliche G laube an di e kom-
munistische Utopie, der ihm zei t sei nes L ebens di e i nnere St ärke gab und
aller Gefahr zuversichtlich trotzen ließ.

In seinen letzten Jahren engagierte sich Havemann, soweit es die Gesund-
heit noch zuließ, nachdrücklich in der ent stehenden unabhängigen Friedens-
bewegung. Er verstarb am 9. April 1982 und w urde auf dem  F riedhof i n
Grünheide beigesetzt. An der Beerdi gung nahm en t rotz st rengster Überwa-
chung über zweihundert Personen t eil, darunt er zahl reiche j unge L eute m it
dem Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“.

Die „friedliche Revolution“ im Herbst 1989 hat te viele Ursachen und gei -
stige Triebkräfte. Ein Vorbild für den aufrechten Gang war für viele gewiß der
Lebensweg Robert Havemanns, eines persönlich glaubwürdigen Kommuni-
sten und Antifaschisten, der sich v om Stalinisten zum freiheitlichen Soziali-
sten in der Tradition Rosa Luxemburgs gewandelt hatte und mit aller Konse-
quenz für seine politische Überzeugung einstand. Und so w ar es, ungeachtet
aller Irrtümer und Illusionen des staatstreuen Regimekritikers, von zumindest
symbolischer Bedeutung für den sp äten Triumph der F reiheit, daß die Grün-
dung des „Neuen Forums“ Anfang September 1989 i n der ei nst so m assiv
abgeriegelten Burgwallstraße 4, in der Wohnung v on Katja Havemann, erfol-
gen sollte.

26 Vgl. d ie Beiträge v on Hei nz B randt und Ri chard L öwenthal, i n: eb enda, S.  88–100 u nd
101–118.

27 Vgl. die letzte Schrift Ha vemanns: M orgen. Di e Indus triegesellschaft a m Sc heideweg.
Kritik und reale Utopie, München 1980.

28 HA XX: Information über die gegenwärtigen Verhaltensweisen von Robert Havemann und
seinem be vorstehenden 70. G eburtstag am  11.3.1980 v om 5.2.1980; BStU, ZA, AOP
5469/89, Bd. 100, Bl. 2–5, hier 2.
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2. Entscheidungsstrukturen und strafrechtliche
Einschätzungen vor 1975

Der Fall des prominenten Regimekritikers wurde stets auf hoher politi-
scher Ebene behandelt. So si nd für das J ahr 1964 i m Bestand der Z entralen
Auswertungs- und I nformationsgruppe (Z AIG) des M fS, die unmittelbar
Mielke unt erstand, i nsgesamt neun I nformationen f ür ein zelne Mitg lieder
des Politbüros über das Verhalten Havemanns überliefert.29 Für das kritische
Jahr 1968 si nd f ünf „Informationen“ nachw eisbar. D rei dieser als „streng
geheim“ kl assifizierten Informationen konnten bi slang aufgefunden werden:
ZAIG-Information Nr. 481/68 vom 29. April „über ein Interview Havemanns
und Wol f Bi ermanns m it einer dänischen Tageszei tung“; Z AIG-Informa-
tion N r. 491/68 v om 3. Mai „über w eitere F eststellungen zum Interview
Havemanns und Biermanns und über den Interviewer Per Michaelsen“; ZAIG-
Information Nr. 552/68 vom 23. Mai 1968 „über Interviews von Havemann in
dänischen und t schechoslowakischen Z eitungen bzw . Z eitschriften“.30 Di e
ersten b eiden I nformationen g ingen jeweils an  d ie P olitbüro-Mitglieder
Albert N orden, K urt H ager und P aul Verner, die letztgenannte an Erich
Honecker, dem damals noch für Sicherheitsfragen zuständigen ZK-Sekretär.

Aus dem Jahr 1974 ist eine ZAIG-Information (Nr. 277/74) überliefert, die
über die Kontakte Havemanns zu zwei Journalisten des Nachrichtenmagazins
„Der Spiegel“ b erichtete.31 Diese Information w urde am 8. A pril H onecker
und Werner Lamberz zugeleitet. Am 10. Januar 1975 erhielt Hager die ZAIG-
Information N r. 16/ 75.32 Sie inform ierte über di e Mi twirkung H avemanns
an dem  Row ohlt-Taschenbuch „Die Sow jetunion, Sol schenizyn und di e
westliche L inke“, das im  Mai erscheinen sollte. D ie aufgefundenen ZAIG-
Informationen si nd Best andteil ei nes st ändigen I nformationsflusses, mit
dem das M fS nach jeweiliger E ntscheidung Mielkes einzelne oder meh-
rere Mitg lieder d es P olitbüros der SE D über akt uelle Ent wicklungen unter-
richtete.

Der Fall Havemann war ein  hochrangiges Politikum, so daß wichtige Ent-
scheidungen nur nach ent sprechender Rücksprache mit d er p olitischen Füh-
rungsspitze erfol gen durft en. So i nformierte Mi elke am 11. August 1976
Honecker i n ei nem Schrei ben, da ß der „Spiegel“-Journalist J örg R . Mettk e
einen Einreiseantrag in  d ie D DR g estellt h abe, wo bei n icht au szuschließen

29 BStU, ZA, ZAIG 848.
30 BStU, Z A, Z AIG 1499. N icht au fgefunden wur den b isher di e Z AIG-Informationen

Nr. 848/68 und 1140/68, die ebenfalls Pressekontakte Havemanns zum Gegenstand hatten.
31 BStU, ZA, ZAIG 2304.
32 BStU, ZA, ZAIG 2370.
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sei, daß er sich w omöglich mit Havemann treffen  wolle: „Ich b itte um Ent-
scheidung.“33 Honecker genehmigte die Ei nreise; das M fS sorgt e f ür eine
lückenlose Beobachtung der Reiseaktivitäten Mettkes.

Mit welchen Problemen sich der Generalsekretär der SED befassen mußte,
verdeutlicht der nächste Vorgang. Wenige Tage später, am 16. August, wurde
Honecker m it der Z AIG-Information N r. 576/76 „über eine beabsichtigte
Reise Robert Havemanns an di e pol nische O stseeküste“ u nterrichtet. D ie
„Information“ basierte auf I M-Berichten über die private Urlaubsplanung der
Familie und enthielt den v on Mielke handschriftlich unterzeichneten Vor-
schlag, di e f ür A nfang Sept ember gepl ante Rei se ni cht zu gestatten, da
Havemann m öglicherweise den K ontakt zur polnischen Opposition suche.
Honecker vermerkte seinerseits handschriftlich: „Soweit mir bekannt ist, gibt
es einen Reise + visafreien Verkehr mit Polen. EH, 17.8.76.“34 Damit war die
Urlaubsreise genehmigt; das M fS schickte zur Kontrolle ebenfalls einige IM
an die polnische Ostseeküste.

Dieser V organg aus dem  H erbst 1976 – w enige Monat e v or der geri cht-
lich v erhängten A ufenthaltsbeschränkung – w irft ein bezeichnendes Licht
auf die Entscheidungsstrukturen: Mi elke ent scheidet t rotz sei ner Macht fülle
nicht selbst, sondern legt sogar di e Lappalie einer einwöchigen Urlaubsreise
Honecker zur persönlichen Entscheidung vor. Daß dies keine einm alige Epi-
sode war, ergibt sich aus der Z AIG-Information Nr. 70/78 an Honecker. Sie
berichtete, da ß Robert  H avemann am  n ächsten Tag zusam men m it seiner
Ehefrau eine Buchl esung ( „Wortwechsel m it B rigitte Martin “) im  P alast
der Republ ik besuchen w olle. „Da di e M öglichkeit b esteht, d aß Ha vemann
diesen gepl anten Besuch f ür Zusammentreffen mit anderen P ersonen, w ie
z. B. P rof. J äckel und L inda Rei sch aus West berlin, auszunut zen kann und
das Verhindern dieses Treffens durch Sicherheitskräfte im ‚Palast der Republik‘
Aufsehen erregen w ürde, w ird v orgeschlagen, H avemann am 03.02.1978 die
Fahrt nach Berlin nicht zu gestatten.“35 Auch hier w urde aus dem  beabsich-
tigten Besuch einer Buchlesung eine hochpolitische Staatsaff äre, die der Ent-
scheidung des Generalsekretärs der SED bedurfte. Diese Beispiele verweisen
darauf, da ß H onecker den F all H avemann zur Chefsache deklariert hatte
und sich die Entscheidung über alle Schritte v orbehielt, d ie als staatlich e
Zwangsmaßnahmen gegen den prom inenten Dissidenten interpretiert werden
konnten.

Die U nterrichtung und Ei nschaltung H oneckers läßt si ch anhand v on
ZAIG-Informationen und gelegentlichen F unden in anderen Ablagen nur
bruchstückhaft rekonstruieren. Die zentrale Ablage „Ho“ (für Honecker), die
im Sekretariat Mielkes geführt wurde, ist n icht überliefert und m uß als v er-
nichtet g elten. Übliche Praxis war,  d aß v on j edem Schri ftstück Mielkes an

33 BStU, ZA, SdM 1931, Bl. 23.
34 BStU, ZA, SdM 2545, Bl. 3 f.
35 ZAIG-Information N r. 78/78 v om 2.2.1978 über be absichtigte A ktivitäten v on Rob ert

Havemann am 3.2.1978; BStU, ZA, ZAIG 2912, Bl. 20–24, hier Bl. 21.
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Honecker zwei Exemplare gefertigt w urden. D as erste Exemplar wurde per
Kurier zu gestellt, d as zweite v erblieb als N achweis im Sekretariat Mielkes.
Nach Lektüre wurde das erste Exemplar von Honecker zurückgesandt und in
der Ablage „Ho“ abgelegt, das Duplikat anschließend vernichtet. Neben der
schriftlichen Unterrichtung dürfte wohl vieles nur m ündlich im Anschluß an
die wöchentliche Sitzung des Politbüros erörtert worden sein. H ierüber sind,
soweit bekannt, keine Aufzeichnungen gefertigt worden.

Im MfS war der Fall Havemann ebenfalls Chefsache, über den sich Mielke
laufend unterrichten l ieß. Dies galt auch f ür die St rafverfahren gegen F rank
und F lorian H avemann sow ie w eitere f ünf j unge L eute, di e aufgrund
verschiedener P rotestaktionen g egen d ie m ilitärische N iederschlagung des
„Prager Frühlings“ im Oktober 1968 vor dem Stadtgericht Berl in unter dem
Vorsitz von Oberrichterin Klabuhn stattfanden. H ierzu i st beispielsweise im
Bestand „Sekretariat des Ministers“ (SdM) ei n unfirmierter36 „Vorschlag zur
öffentlichen Auswertung der Prozesse gegen H avemann, B rasch u. a.“ mi t
dem Entwurf einer entsprechenden ADN-Meldung überliefert. D ie Prozesse
sollten insbesondere den N achweis erbringen, „daß Robert  H avemann und
Wolf Biermann durch eine zum Teil lange Zeit an haltende, unmittelbar oder
mittelbar au sgeübte sy stematische B eeinflussung politisch negativ  auf die
Angeklagten eingewirkt und damit versucht haben, sie auf die von ihnen ver-
tretene, der gegenwärtigen Taktik und Methodik der ideologischen Diversion
des Gegners entsprechende Position zu ziehen“.37

Am 28. O ktober, am  Tag der Urteilsverkündung, v erfaßte das M fS di e
(unfirmierte) „Information über di e durchgef ührten P rozesse gegen Frank
Havemann und andere “, di e über di e Z K-Abteilung f ür Sicherheitsfragen
nachweislich Honecker vorgelegt wurde.38 An dem Prozeß gegen sei ne bei-
den S öhne aus zw eiter Ehe durft e Robert  H avemann nicht teilnehmen.39

Frank (18 Jahre) erhielt wegen staatsfeindlicher Hetze eine Freiheitsstrafe von
18 Monaten, der j üngere Sohn F lorian (16 J ahre) wurde zur Einweisung in
ein „Jugendhaus“ verurteilt. Da auch Kinder aus prominenten sozialistischen
Elternhäusern betroffen waren, wurden die Strafen aus bei den Prozessen ei-
nige Wochen später auf Bewährung ausgesetzt.

Bereits i m Mai  1968 hat te di e Hauptabteilung (HA) IX/2 einen ausführ-
lichen „Einschätzungsbericht“ zu Robert Havemann erstellt, der damals noch

36 Als „unfirmiert“ werden hier und im folgenden Dok umente b ezeichnet, di e weder  i m
Dokumentenkopf di e a usstellende Di ensteinheit a ngeben noc h unt erzeichnet sind. Im
diplomatischen Sprachgebrauch werden solche Dokumente auch als „non-paper“ bezeich-
net.

37 Verteiler: 2 x  Mielke, Coburger (stellv. Leiter HA IX), 2 x  Oberst Halle (Abt. Agitation);
BStU, ZA, SdM 1443, Bl. 289–291.

38 [unfirmiert]: I nformation über di e dur chgeführten P rozesse gegen Fr ank Ha vemann und
andere vom 28.10.1968. S owie Hausmitteilung der  ZK-Abteilung Si cherheitsfragen (Bor-
ning) an Honecker vom 28.10.1968; SAPMO-BA, DY 30/J IV A2/12/27.

39 Vgl. die Schilderung Havemanns, in: Fragen Antworten Fragen. Aus  der  B iographie eines
deutschen Marxisten, München 1970, S. 262 ff. und 288 ff.



24

im Operativen Vorgang „Leitz“ von der H auptabteilung XVIII/540 bearbeitet
wurde. D er B ericht res ümierte zun ächst die Erkennt nisse der H A IX/11,
die i n ei nem umfangreichen Sondervorgang41 d ie p olitische V ergangenheit
Havemanns und sei n Wi rken i n der Widerstandsorganisation „Europäische
Union“ penibel nachrecherchiert hatte, ohne j edoch das gew ünschte Resultat
zu seiner D iskreditierung liefern zu k önnen. Vielmehr hieß es ausdr ücklich:
„Durch die vorliegenden O riginaldokumente der G estapo sow ie durch di e
Ergebnisse der bi sherigen operat iven Bearbei tung kann jedoch der Beweis,
daß Havemann gegenüber der G estapo oder anderen O rganen des faschi sti-
schen Deutschlands Verrat an der Wi derstandsbewegung übte, nicht geführt
werden.“42

Im weiteren referierte der Bericht über m ehrere Sei ten, i n w elchen D is-
kussionszirkeln si ch H avemann bew egte und da ß er di e Entwicklung in
der Tschechoslowakei mit größter Aufmerksamkeit und Sy mpathie verfolge:
Das Bleigew icht der P arteibürokratie habe bi sher al le V ersuche zur D emo-
kratisierung erstickt; der stalinistische Überbau sei zu einer F essel der w eite-
ren Ent wicklung der P roduktivkräfte gew orden. „Die D emokratie w ird von
Havemann al s di e dem okratische K ontrolle der Regi erung von unten, die
mittels des Rechtes auf Opposition in der Öffentlichkeit, in den Publikations-
organen und in den Volksvertretungen, deren Mitglieder durch eine freie und
geheime Wahl zu bestimmen si nd, sow ie durch di e U nabhängigkeit der
Richter und di e Ei nrichtung v on Verwaltungsgerichten, die die Bürger v or
‚behördlicher Willkür‘ schützen, definiert. Da nach den Darlegungen Have-
manns diese D emokratie in den sozialistischen Staaten nicht vorhanden ist,
besteht seine Zielsetzung offensichtlich darin, gegen die bestehenden so-
zialistischen Verhältnisse und die führende Rolle der A rbeiterparteien aufzu-
wiegeln.“ A uch erkl äre er im mer w ieder, „daß di e ‚Lösung der deut schen
Frage‘ im Sinne v on D emokratie und Sozi alismus unv orstellbar erl eichtert
und beschl eunigt w ürde, w enn i n der D DR der ‚gleiche Weg w ie in der
ÈSSR‘ eingeschlagen w ürde“.43 Damit waren die politischen V orstellungen
Havemanns, der i n den P rager Erei gnissen di e Morgenr öte ei nes demokra-
tisch erneuerten Sozialismus aufkommen sah, pr ägnant w iedergegeben. A us
Sicht des MfS stellte d ies natürlich staatsfeindliche Hetze dar. D a die „ob-
jektiv fein dlichen Äußerungen“ allerd ings in  privaten Gesprächen gefallen
seien, m üßten zu r „Schaffung offizieller B eweise“ d ie ein gesetzten in -
offiziellen Mitarbeiter zeugenschaftlich vernommen werden. Für das weitere
Vorgehen empfahl der „Einschätzungsbericht“ abschließend, das Inkrafttreten

40 Die Abteilung 5 der HA XVIII war für die „Sicherung“ von wisssenschaftlichen und tech-
nischen For schungseinrichtungen z uständig. Vgl . Rol and W iedmann ( Bearb.): Di e Orga-
nisationsstruktur des  M inisteriums f ür Staatssicherheit 1989 (A natomie d er S taatssicher-
heit. Geschichte, Struktur und M ethoden. M fS-Handbuch, Tei l V/ 1), B StU, B erlin 1995,
S. 178 f.

41 BStU, ZA, HA IX/11, AS 91/67 (81 Bde.).
42 HA IX/2: Einschätzungsbericht vom 22.5.1968; BStU, ZA, AU 145/90, Bd . 6, Bl. 37–50,

hier 41.
43 Ebenda, Bl. 47 f.
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des neuen St rafgesetzesbuches am  1. Juli 1968 abzuw arten und dann auf
Basis des § 107 gegen di e „staatsfeindliche G ruppe“ m it strafrech tlichen
Maßnahmen vorzugehen. Neben H avemann wu rden n amentlich g enannt:
Wolf Biermann, Werner Tzschoppe und die Bildhauerin Ingeborg Hunzinger-
Franck, in deren Wohnung di e Zusammenkünfte häufig stattfanden. Der Be-
richt selbst ist von Oberleutnant Eschberger unt erzeichnet und gi ng ausweis-
lich des Verteilers an Mi elke sowie an di e Leiter der H A IX, HA XVIII und
HA XX.

Manfred Eschberger arbeitete damals als Mitarbeiter im Referat II der Ab-
teilung 2. D ie sei t 1967 v on G unter L iebewirth gel eitete A bteilung 2 w ar
innerhalb der H A IX f ür E rmittlungsverfahren zur B ekämpfung des „politi-
schen U ntergrunds“ zust ändig. 1970 übernahm Eschberger di e L eitung des
Referats, im  M ärz 1979 erfol gte sei ne Beförderung zum  st ellvertretenden
Abteilungsleiter der HA IX/2. Ab 1986 leitete er die Auswertungs- und Kon-
trollgruppe (AKG) der HA IX, im März 1989 r ückte Oberst Eschberger zum
stellvertretenden Hauptabteilungsleiter auf.44

Im J anuar 1970 v erfaßte Eschberger di e „2. Erg änzung zum  Ei nschät-
zungsbericht v om 22.5.1968 “. D ie zw ölfseitige A usarbeitung kam  in der
Auswertung der Artikel und Interviews Havemanns sowie der i m Zuge einer
konspirativen Wohnungsdurchsuchung aufgefundenen Manuskripte und Ton-
bandaufzeichnungen zu dem Ergebnis: Sie seien geeignet, „die sozialistische
Staats- und G esellschaftsordnung und das i nternationale Ansehen der DDR
und anderer sozi alistischer L änder, insbesondere der U dSSR, herabzuw ür-
digen und ei nen sch ädlichen Ei nfluß auf die Bew ußtseinsentwicklung der
Bürger dieser und anderer St aaten auszu üben“. D amit sei d er „dringende
Verdacht des Vorliegens einer Straftat der staatsfeindlichen Hetze im schwe-
ren F all gem äß § 106, A bs. 1, Z iff. 1 und 2, Abs. 2 StGB in Verbindung
mit § 108 StGB“45 erf üllt. Weiterh in sei in offiziell erarb eitet wo rden, daß
Havemann durch die N ichtanmeldung ei nes West geldguthabens dri ngend
verdächtigt sei,  „ein Vergehen gegen §§ 4 A bs. 1 und 2 sow ie 7 A bs. 1 der
Geldverkehrsordnung v om 30.9.1961 begangen zu haben, w obei es jedoch
erforderlich i st, offi ziell v erwendbare U nterlagen über das Best ehen des
Kontos und dessen N ichtanmeldung bei der Staatsbank der DDR zu beschaf-
fen“.46 N ach den E rmittlungen des M fS besaß H avemann sei t 1964 ei n
Westgeldkonto, das i n seinem A uftrag vom Rowohlt-Verlag geführt w urde.
Zum Jahresende 1968 soll das Guthaben 6.291 DM betragen haben. Die Exi-
stenz dieses K ontos w ar der St aatssicherheit sei t ei ner konspi rativen Woh-
nungsdurchsuchung bekannt, die am 20. Juni 1969 stattgefunden hatte.

Nach der V eröffentlichung v on H avemanns Schrift „Fragen A ntworten
Fragen. Aus der Biographie eines deutschen Marxisten“ im Münchner Piper-

44 Angaben nach Kaderakte Eschberger; BStU, ZA, KS 7803/90.
45 § 108 StGB: Staatsverbrechen, die gegen ein anderes sozialistisches Land gerichtet sind.
46 HA IX/2: 2. E rgänzung zum Einschätzungsbericht vom 22.5.1968 über Havemann, Robert

vom 8.1.1970. V erteiler: L eitung HA IX,  HA XVIII/ 5, HA IX/ 11, HA IX/ 2; B StU, Z A,
AU 145/90, Bd. 6, Bl. 195–206, hier 205 f.
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Verlag, die abermals eine scharfe A brechnung mit dem Stalinismus und der
Pervertierung der sozi alistischen Ideale im Staatsbürokratismus en thielt, fe r-
tigte die HA IX/2 im November 1970 einen weiteren „Einschätzungsbericht“
an. Er enthielt zunächst den Vorschlag, ein Ermittlungsverfahren mit Haft „we-
gen staatsfeindlicher Hetze gemäß § 106 Abs. 1 Z iffer 1 und A bs. 2 St GB“
einzuleiten, da H avemann mit der V eröffentlichung des B uches und dessen
auszugsweiser P ublizierung in westlichen P ublikationsorganen „die staatli-
chen, politischen und andere gesellschaftliche V erhältnisse der DDR mit dem
Ziel der Sch ädigung und A ufwiegelung gegen di e sozialistische Staats- und
Gesellschaftsordnung diskreditiert “ habe. D es w eiteren best ehe „nach B e-
schaffung der erforderl ichen Beweise die Voraussetzung, um Havemann we-
gen der durch di e V eröffentlichung erlangten finanziellen V orteile sowie
deren N ichtanmeldung und Verfügung über di ese gem äß §§ 4 und 7 der
Geldverkehrsordnung im  R ahmen eines E rmittlungsverfahrens zur Verant-
wortung zu ziehen“.

Der Tatbestand der staatsfeindlichen Hetze und der N ichtanmeldung eines
Westgeldkontos wurde also nochmals konstatiert. Eine gänzlich neue Variante
brachte hingegen der nächste Punkt ins Spiel:

„2. Havemann auf der G rundlage des St aatsbürgerschaftsgesetzes aus der
Staatsbürgerschaft der DDR zu ent lassen, beziehungsweise ihm diese ab-
zuerkennen und ihn aus der DDR auszuweisen.
Zur Entlassung aus der Staatsbürgerschaft ist gemäß § 10 des Staatsbürger-
schaftsgesetzes erforderlich, daß von Havemann ein entsprechender Antrag
gestellt wird.
Die Aberkennung der St aatsbürgerschaft ist gemäß § 13 des St aatsbürger-
schaftsgesetzes unter der V oraussetzung möglich, daß sich Havemann au-
ßerhalb des G ebietes der D DR aufh ält, da er durch di e V eröffentlichung
seines Buches in grober Weise gegen die staatsbürgerlichen Pflichten ver-
stoßen hat.
Zur Stellung eines ent sprechenden A ntrages beziehungsweise zur D urch-
führung einer Reise in das Ausland müßte Havemann durch eine operative
Kombination veranlaßt werden.“47

Unmittelbar auf den Einschätzungsbericht folgt in der Akte die Ausarbeitung
„Thesen zum Verlust der Staatsb ürgerschaft der D DR“48, die auf den 4. No-
vember 1970 datiert und v ermutlich v on der R echtsstelle des M fS v erfaßt
worden sind. D amit wurde erstmals j enes V erfahren beschri eben, das sechs
Jahre s päter gegen Wol f Bi ermann zur A nwendung kam. Auch Havemann
sollte u rsprünglich, w ie M fS-Unterlagen bel egen, 1976 zei tgleich mit Bier-
mann ausgebürgert werden.

47 HA IX/2: Einschätzungsbericht zur s trafrechtlichen Verantwortlichkeit Robert Havemanns
wegen des von ihm verfaßten und i m Piper-Verlag München veröffentlichten Buches „Fra-
gen Ant worten Fr agen – Aus  der  B iographie ei nes deut schen Marxisten“ vom 4.11.1970;
BStU, ZA, AU 145/90, Bd . 6, Bl. 171–181, h ier 179 f. V on d ieser A usarbeitung wur den
5 Exemplare gefertigt; der Verteiler ist nicht bekannt.

48 Ebenda, Bl. 182 f.
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Obwohl der Tatbestand der staatsfeindlichen Hetze aus Sicht des Untersu-
chungsorgans des MfS eindeutig erfüllt war, sah man in den nächsten Jahren
aus Gründen der politischen Opportunität von der Einleitung eines strafrecht-
lichen E rmittlungsverfahrens ab. Hierzu dürfte auch der Machtw echsel v on
Ulbricht zu H onecker 1971 beigetragen haben, dessen A mtsantritt als E rster
Sekretär des ZK der SED zunächst Hoffnungen auf eine gewisse Liberalisie-
rung im politisch-kulturellen Leben geweckt hatte.
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3. Die geplante Ausbürgerung 1975/76

Die S ituation änderte sich grundlegend 1975. A b Mitte des Jahres läßt sich
ein energischer Strafv erfolgungswille konstatieren, der v or allem  durch ein
Interview Havemanns ausgelöst worden war.

Am 11. J uni 1975 st rahlte das österreichische Fernsehen ein l ängeres In-
terview aus, in dem Havemann seinen Lebensweg als aufrechter Kommunist
schilderte und ätzende Kritik an  den Verhältnissen in  der DDR übte. So er-
klärte er unt er anderem : D ie Regi erung habe si ch ei n neues Volk gewählt,
„das aus ei ner Rei he v on K arrieristen, v on Staatsfunktionären, v on al len
möglichen L euten, di e si ch pers önliche V orteile v erschaffen k önnen, durch
Verlogenheit und A rschleckerei best eht“.49 Di e Äußerungen w urden am
nächsten Tag durch eine ausführliche „interne D ienstmeldung“ der ost deut-
schen Nachr ichtenagentur ADN l eitenden P artei- und Staatsfunktionären
bekanntgemacht, was für große Empörung gesorgt  haben d ürfte. Nicht min-
der provokativ war ein weiterer A rtikel, den H avemann einen Monat zuvor
in ei nem Sam melband anl äßlich der A usweisung Sol schenizyns publiziert
hatte. Dort hieß es ähnlich wie im Interview: Die Parteibürokratie fördere die
fachliche Unfähigkeit und die Herrschaft von Scharlatanen: „Als Werksleiter,
LPG-Vorsitzende, P arteisekretäre und G ewerkschaftsfunktionäre, K ombi-
natsdirektoren, H auptabteilungsleiter – einfach überall, wo  m an m it E rfolg
Karriere machen kann, wenn man den übergeordneten Staats- und Parteiorga-
nen schamlos in den Ausgang des Verdauungskanals kriecht.“50

Nun wurde, soweit aus der A ktenüberlieferung ersichtlich, erstm als die
Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet, die in politisch bedeutsamen Verfah-
ren direkt vor dem Obersten Gericht der D DR die A nklage erheben konnt e
bzw. als vorgesetzte Behörde gegenüber den Staatsanwälten der Bezirke und
Kreise w eisungsberechtigt w ar. A ls G eneralstaatsanwalt am tierte v on 1962
bis 1986 Josef Streit, der zuvor den Sektor Justiz innerhalb der ZK-Abteilung
für St aats- und Recht sfragen gel eitet hat te. Als stellvertretender General-
staatsanwalt, dem unter anderem die für politische Delikte zuständige Abtei-
lung IA unterstand, wirkte seit 1968 K arl-Heinrich Borchert. Er w ar, w ie
Zeitzeugen berichten, „in jeder S ituation“ der Mann, „bei dem das M fS an-

49 ADN-Information (interne Dienstmeldung) vom 12.6.1975: Havemann im österreichischen
Fernsehen; Handakten der Generalstaatsanwaltschaft zum Vorgang Havemann (künftig zit.:
GStA), Bd. I. Die Handakten der GStA, die Gerichtsakten zu den Verfahren 1976 (künftig
zit.: I BSB 306/76) und 1979 (künftig zit.: BS B 238/79) so wie die Akte des Zollfahndungs-
dienstes zum Ermittlungsverfahren 1979 (künftig zit.: E V-Akte) wurden im Zuge der gut-
achterlichen Stellungnahme des Verfassers beim Landgericht Frankfurt (Oder) eingesehen.

50 Robert Havemann: Freiheit als Notwendigkeit, in: Rudi Dutschke und Manfred Wilke (Hrsg.):
Die Sowjetunion, Solschenizyn und die westliche Linke, Reinbek 1975, S. 16–28, hier 25.
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rief, wenn es etwas B estimmtes erreichen wollte“.51 Dies ergab si ch schon aus
seiner früheren zwölfjährigen Tätigkeit als „Geheimer Informator“ für die Staats-
sicherheit.52 Als Leiter der Abteilung IA fungierte damals Gernot Windisch.
Er wurde im Mai 1979, al s das Devisenverfahren gegen Havemann anstand,
von seiner bisherigen Stellvertreterin, Frau Eleonore Heyer, abgelöst. Daß in
der D DR nur i deologisch gest ählte S ED-Mitglieder d en B eruf d es S taats-
anwalts aus üben konnt en, ergab sich zwangsläufig aus dem  absol uten F üh-
rungsanspruch der Partei.

Auch f ür di e A usübung des Ri chteramtes gal t sei t dem  G erichtsverfas-
sungsgesetz von 1959, daß nur Richter sein könne, wer „sich vorbehaltlos für
den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik einsetzt
und der A rbeiter-und-Bauern-Macht treu ergeben i st“.53 Hinzu kam, daß seit
den frühen fünfziger Jahren alle Staatsanwälte, Haftrichter und Richter, die in
den politischen Verfahren m itwirkten, v on der Staatssicherheit besonders
überprüft w urden und i hr Ei nsatz ei ner ausdrücklichen Best ätigung bedurf-
te.54 Damit kontrollierte die Staatssicherheit nicht nur den Staatsanwalt, der
nach der Strafprozeßordnung die „Gesetzlichkeitsaufsicht“ über die Untersu-
chungsorgane ausf ühren sollte, sondern auch die Richter, die in MfS-Ver-
fahren das Urteil zu fällen hatten.

Als Ergebnis erster Beratungen findet sich in den Akten der Generalstaats-
anwaltschaft ein unfirm ierter „Vorschlag zur Ei nleitung v on Ma ßnahmen
gegen Robert Havemann im Zusammenhang mit der Gewährung eines Inter-
views gegenüber dem österreichischen Fernsehen“. Die erste Fassung datiert
vom 16. J uni (Mont ag) und i st aufgrund äußerer und i nnerer Q uellenmerk-
male ei ndeutig al s ei n M fS-Dokument zu best immen. Ei ne weitere leicht
überarbeitete Fassung stammt vom nächsten Tag. In beiden Fassungen heißt
es: „Im Ergebnis der zw ischen der A bteilung I beim Generalstaatsanwalt der
DDR und der H auptabteilung U ntersuchung des MfS geführten K onsulta-
tionen sind auf der G rundlage des v orliegenden Sachv erhaltes nachfol gend
angeführte M öglichkeiten des V orgehens gegen Havemann gegeben.“55

51 Zit. nach Wolfgang Behlert: Die Generalstaatsanwaltschaft, in: Hubert Rottleuthner (Hrsg.):
Steuerung der Justiz in der DDR. Einflußnahme der Politik auf Richter, Staatsanwälte und
Rechtsanwälte, Köln 1994, S. 287–349, hier 335.

52 Borchert w ar von 1952 bis E nde 1964 als GI „Esche“ für d as M fS t ätig. V gl. C lemens
Vollnhals: Der Schein der Normalität. Staatssicherheit und J ustiz in der Ära Honecker, in:
Siegfried Suckut und Walter Süß (Hrsg.): Staatspartei und Staatssicherheit. Zum Verhältnis
von SED und MfS, Berlin 1997, S. 213–247, hier 238 f.

53 § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom
1.10.1959; GBl. der DDR, Teil I, S. 753. Dieselbe Bestimmung enthielt das zweite Staats-
anwaltsgesetz von April 1963.

54 Vgl. Clemens Vollnhals: Nomenklatur und Kaderpolitik. Staatssicherheit und die „Sicherung“
der DDR-Justiz, in: Jürgen Weber und M ichael P iazolo ( Hrsg.): J ustiz i m Zwielicht: Ihr e
Rolle in Diktaturen und di e Ant wort des  Rec htstaats, La ndsberg a m Lec h 1998 (im  E r-
scheinen).

55 [unfirmiert]: Vor schlag z ur Ei nleitung v on M aßnahmen gegen Robert Ha vemann i m Z u-
sammenhang mit der Gewährung eines Interviews gegenüber dem österreichischen Fernse-
hen. Fassung vom 16.6.1975: Original mit Ortsangabe und Datum; Fassung vom 17.6.1975:
Durchschlag mit Ortsangabe und Datum (Dokument 1, S. 154); GStA, Bd. I.
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Anschließend werden v erschiedene V arianten er örtert: Si e rei chen v on der
öffentlichen Distanzierung verdienter A ntifaschisten v on den „Machen-
schaften Havemanns“ über eine Verwarnung durch den St aatsanwalt und di e
Einleitung eines E rmittlungsverfahrens bis zur zwangsweisen A usbürgerung
„auf der Grundlage einer staatlichen Einzelentscheidung“.

Das Ergebni s der w eiteren Berat ungen l ag am  20. J uni (F reitag) m it
den „Maßnahmen gegen Robert Havemann“ vor. Das unfirmierte MfS-Doku-
ment, dessen Original in der Handakte der Generalstaatsanwaltschaft überlie-
fert ist, beginnt mit dem Satz: „In Übereinstimmung zwischen der Abteilung I
beim Generalstaatsanwalt der D DR und der H auptabteilung U ntersuchung
wird festgestellt“: Erstens, daß Havemann seit 1964 v ornehmlich im Zusam-
menwirken mit westlichen P ublikationsorganen die objektiv en und subjekti-
ven Tatbestände des schw eren Falls der st aatsfeindlichen Hetze erfüllt h abe
und deshalb zu einer F reiheitstrafe von 10 J ahren verurteilt werden könnte.
Deshalb sol le, zweitens, Havemann durch den zuständigen Staatsanwalt der
Abteilung I  beim Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin vorgeladen und aus-
drücklich verwarnt werden. Da er vermutlich jedoch auch weiterhin die Kon-
frontation mit der Staatsmacht suche, sei, drittens, „im Interesse der Wahrung
des Ansehens der DDR die E inleitung strafrechtlicher Ma ßnahmen unum -
gänglich“. Dasselbe gelte für Biermann, „da sie vornehmlich bei der Gewäh-
rung von Interviews gemeinschaftlich handelnd den T atbestand der staats-
feindlichen H etze verwirklichten“. A bschließend gaben di e ungenannt en
Autoren zu bedenken, da ß im  F alle strafrech tlicher Maßnahmen m it ei ner
„intensiven Hetzkampagne“ gegen die DDR zu rechnen sei.56

Die Durchschrift einer weiteren Ausfertigung (mit Spiegelstrichen anstelle
der Numerierung) i st sowohl in der H andakte der G eneralstaatsanwaltschaft
als auch in der MfS-Akte überliefert. N ur in  d er M fS-Akte ist jed och ein e
Kopie dieser A usfertigung m it dem  handschriftlichen V ermerk „PB“ für
Politbüro und eine Paraphe unbekannter Hand enthalten.57

3.1. Beschluß des SED-Politbüros

Vier Tage später tagte das SED-Politbüro. Es befaßte sich am Dienstag, dem
24. Juni, unter Punkt 9 der Tagesordnung m it der „Angelegenheit Havemann“.
Als Berichterstatter ist im  Protokoll Erich Honecker verzeichnet; an der Sit-
zung nahm auch Mielke (damals noch Kandidat des Politbüros) teil:

„1. Das Politbüro nimmt zur Kenntnis, daß Havemann mit seinem Auftre-
ten in westlichen Publikationsorganen gegen die sozialistische Staats- und

56 [unfirmiert]: Maßnahmen gegen Robert Havemann vom 20.6.1975 (D okument 2, S . 156);
GStA, Bd. I. (Original mit Ortsangabe und Datum).

57 BStU, ZA, AU 145/90, Bd . 6, Bl. 235 f. (Durchschlag: Bl. 269 f.). Nur in  der MfS-Akte
folgt auf diese Ausfertigung das Dokument „Weitere Möglichkeiten des  Vorgehens gegen
Havemann“, das Auszüge aus dem „Vorschlag“ vom 17.6.1975 enthält.


